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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.05.1993

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §23;

EStG 1972 §25;

Rechtssatz

Ausführungen zur Frage, ob eine aufgrund von Dienstverträgen ausgeübte Tätigkeit als bloße Nebentätigkeit zu einer

selbständig ausgeübten Haupttätigkeit angesehen werden kann (hier eine teils aufgrund von Werkverträgen, teils

aufgrund von Dienstverträgen ausgeübte Tätigkeit als Überprüfer von

Gemeindeabgaben).
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